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Entwurf zum B-Plan Nr. III/3/88.00, Nutzungsplan (linker Teil, unmaßstäblich) 
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Entwurf zum B-Plan Nr. III/3/88.00, Nutzungsplan (rechter Teil, unmaßstäblich) 
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 Angabe der Rechtsgrundlagen 

 
 

 
Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548); 
 
die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunut-
zungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548); 
 
das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutz-
gesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Abs. 24 des Gesetzes vom 06.06.2013 (BGBl. I S. 1482); 
 
§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauord-
nung (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 
(GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2013 (GV. 
NRW. S. 142); 
 
die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 
194). 
 
 
Anmerkung 
 
Soweit bei den Festsetzungen von Baugebieten keine anderen Bestim-
mungen gemäß § 1 (4) - (10) BauNVO getroffen sind, werden die §§ 2 - 14 
BauNVO Bestandteil des Bebauungsplanes. 
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Textliche Festsetzungen, Zeichenerklärungen 
und Hinweise 

0 
Abgrenzungen 

 

 
 
 

 
 

 

0.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungspla-

nes  

gemäß § 9 (7) BauGB 
 
 

0.2 Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen zwischen oder 

innerhalb von Bau- und sonstigen Gebieten 

gemäß §§ 1 (4) und 16 (5) BauNVO 
- soweit sich diese nicht durch andere Zeichen, Raster und derglei-
chen eindeutig ergibt - 
 
 

1 
Art der baulichen Nutzung 

gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

 

 
 

WA 
 
 

WA* 
 
 
 
 

 
 

MI 
 
 
 
 

MIN 
 
 
 
 
 

 
1.1 Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 

 
 
Im allgemeinen Wohngebiet sind Gartenbaubetriebe gemäß § 4 (3) 
Nr. 4 und Tankstellen gemäß § 4 (3) Nr. 5 BauNVO nach § 1 (6) Nr. 
1 BauNVO ausgeschlossen.  
 
 
Hinweis: Durch Gewerbelärm bis hin zu den MI-Werten gemäß TA 
Lärm vorbelastetes WA-Gebiet. 
 
 
 

1.2 Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 
 
 
Im Mischgebiet sind Einzelhandelsbetriebe gemäß § 6 (2) Nr. 3, 
Tankstellen gemäß § 6 (2) Nr. 7 und Vergnügungsstätten i.S.d. § 4a 
Abs. 3 Nr. 2 gemäß § 6 (2) Nr. 8 BauNVO nach § 1 (5) BauNVO 
ausgeschlossen. Vergnügungsstätten gemäß § 6 (3) BauNVO sind 
nach § 1 (6) Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen. 
 
 
Festsetzungen wie im MI-Gebiet. Zusätzliche Nutzungseinschrän-
kung: Nach § 9 (2) Nr. 2 BauGB sind bis zur endgültigen Betriebs-
aufgabe des Betonsteinwerks Herforder Straße 299f Wohnungen 
gemäß § 6 (2) Nr. 1 BauNVO unzulässig. 
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GE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 

 
 
Im GE1-Gebiet ist Einzelhandel nach § 1 (5) BauNVO ausgeschlos-
sen. Ausgenommen hiervon ist nach § 1 (5) in Verbindung mit § 1 (9) 
BauNVO der nicht großflächige Einzelhandel ohne zentrenrelevan-
tem oder nahversorgungsrelevantem Kernsortiment (gemäß Biele-
felder Sortimentsliste, siehe nachfolgend). Branchentypische zen-
trenrelevante Randsortimente dürfen max. 10% der Verkaufsfläche 
umfassen.  
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GE 1N 
 
 
 

 
 

GE 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GE 2N 
 
 
 
 

 
Festsetzungen wie im GE1-Gebiet. Zusätzliche Nutzungseinschrän-
kung: Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind gemäß § 8 (3) Nr.1 
BauNVO nach § 1 (6) Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen. 
 
 
Im GE2-Gebiet ist Einzelhandel nach § 1 (5) BauNVO ausgeschlos-
sen. Anlagen für sportliche Zwecke gemäß § 8 (2) Nr. 4 sind nach § 
1 (5) BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. Vergnügungsstätten 
gemäß § 8 (3) Nr. 3 BauNVO sind nach § 1 (6) Nr. 1 BauNVO aus-
geschlossen. 
 
Nach § 1 (10) BauNVO ist eine Erneuerung der im Betonsteinwerk 
Herforder Straße 299f befindlichen Anlage zur Schachtteilfertigung 
allgemein zulässig. 
 
 
Festsetzungen wie im GE2-Gebiet. Zusätzliche Nutzungseinschrän-
kung: Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind gemäß § 8 (3) Nr.1 
BauNVO nach § 1 (6) Nr. 1 BauNVO ausgeschlossen. 
 
 

2 
Maß der baulichen Nutzung 

gemäß § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

 

 
 
 

0,6 
 
 
 
 
 
 

 

1,8 
 
 
 
 
 

II 
 
 

III 
 
 

II-IV 
 
 
 

 
2.1 Grundflächenzahl  

gemäß §§ 16 und 19 BauNVO 
 
zulässige Grundflächenzahl, z. B. max. 0,6 
 
 
 
 

2.2 Geschossflächenzahl  
gemäß §§ 16, 17 und 20 BauNVO 
 
zulässige Geschossflächenzahl, z. B. max. 1,8 
 
 

2.3 Zahl der Vollgeschosse 
gemäß §§ 16 und 20 (1) BauNVO 
 
Zahl der Vollgeschosse zwingend, z. B. II 
 
 
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z. B. III 
 
 
zwei Vollgeschosse als Mindestmaß und  
vier Vollgeschosse als Höchstmaß 
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TH min. 
6,50 m 

 
 
 

 
2.4 Höhe baulicher Anlagen 

gemäß §§ 16 und 18 BauNVO 
 
Traufhöhe als Mindestmaß, mind. 6,50 m 
 
 
Bei der Berechnung der Mindesttraufhöhe sind folgende Bezugs-
punkte maßgebend: 
 
- unterer Bezugspunkt: Als unterer Bezugspunkt ist die Oberkante 
der fertig ausgebauten öffentlichen Verkehrsfläche (Herforder Stra-
ße) maßgebend; bei geneigter Verkehrsfläche gilt das im Mittel ge-
messene Maß bezogen auf die jeweilige Fassadenlänge. 
 
- oberer Bezugspunkt: Der obere Bezugspunkt ist die Traufkante, 
d.h. der Schnittpunkt der Außenwand mit der Außenfläche der 
Dachhaut. 
 
 

3 
Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare 
Grundstücksflächen 

gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB 

 
 
 
 

o 

 
 

a 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
3.1 Bauweise 

gemäß § 22 BauNVO 

 

offene Bauweise 

 

 

abweichende Bauweise: in Abweichung von der offenen Bauweise 

sind auch Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig. 

 
 

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche 

gemäß § 23 BauNVO 

 

Baugrenze 

 

Im allgemeinen Wohngebiet kann gemäß § 23 (3) Satz 3 BauNVO 

ausnahmsweise eine Überschreitung der straßenabgewandten Bau-

grenze durch untergeordnete Gebäudeteile in einer Tiefe von bis zu 

2 m zugelassen werden. 
 

4 
Flächen für erforderliche Nebenanlagen, Flächen für 
Stellplätze und Garagen 

gemäß § 9 (1) Nr. 4 und Nr. 22 BauGB  

 

 

 
5.1 Umgrenzung von Flächen für Stellplätze 

gemäß §§ 12 BauNVO 
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GSt 
 

 
Zweckbestimmung:  
 
Gemeinschaftsstellplätze 
 
 

5 
Verkehrsflächen 

gemäß § 9 (1) 11 BauGB 

 
_________ 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

F+R 
 

 

6.1 Straßenbegrenzungslinie 

 

Hinweis: Die Straßenbegrenzungslinie gilt auch gegenüber Ver-

kehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung. 
 
 

6.2 Öffentliche Verkehrsfläche mit allgemeiner Zweckbestimmung 
 
 
 
 
 

6.3 Öffentliche Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
 
 
Zweckbestimmung: 
 
Fuß- und Radweg 
 
 

6 

Versorgungsflächen, Führung von Versorgungsanla-
gen und -leitungen, mit Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten zu belastende Flächen 

gemäß § 9 (1) 12, 13 und 21 BauGB 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
7.1 Versorgungsflächen 

gemäß § 9 (1) 12 BauGB 
 
 
Zweckbestimmung: 
 
Elektrizität / Netzstation (vorh. Trafostation) 

 

 

Gas (vorh. Erdgasreglerschrank) 

 

 

 
7.2 Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen 

gemäß § 9 (1) 13 BauGB 
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Hinweise: 

 

vorhandener Regenwasserkanal 

 

 

 

vorhandener Privatkanal 

 

 

 

vorhandener Schmutzwasserkanal 

 
 
 
vorhandene Hauptwasserversorgungsleitung 
 
 
 
vorhandene Erdgashochdruckleitung 
 
 
 
 
 

7.3 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

gemäß § 9 (1) 21 BauGB 

 

 
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Stadtwerke 
Bielefeld zu belastende Flächen. 
 
 

8 
Grünflächen 

gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB 

 

 
 
 

wohnungs-
ferne 

Gärten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1 private Grünfläche  

gemäß § 9 (1) Nr. 15 BauGB 

 

 
Zweckbestimmung: 
 
wohnungsferne Gärten 
 
Die privaten Mietergärten dienen der nichterwerbsmäßigen gärtneri-
schen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeug-
nissen für den Eigenbedarf. 
Je Gartenparzelle dürfen innerhalb der ausgewiesenen Baugrenzen 
nur folgende bauliche Anlage aufgestellt werden: 
 
- eine Gartenlaube zur Unterbringung von Gartengeräten und als 

gelegentliche Unterstellmöglichkeit - etwa bei Schlechtwetter - in 
einfacher Ausführung mit höchstens 24 qm Grundfläche ein-
schließlich überdachtem Freisitz, 
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- eine mobile Gerätebox bis zu einer Größe von 1,50 x 1,00 m und 

1,30 m Höhe und 
 

- ein Gewächshaus mit einer Grundfläche von bis zu 12 qm. 
 

Neben der Grundfläche der Gartenlaube dürfen nur 6 % Gartenflä-
che versiegelt werden. 
 
 

9 

Von der Bebauung freizuhaltende Schutzflächen und 
ihre Nutzungen; die zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes oder zur Vermeidung oder Minderung 
solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und 
sonstigen technischen Vorkehrungen 

gemäß § 9 (1) 10 und 24 BauGB 

  
9.1 Schutz von unterirdischen Leitungen 

gemäß § 9 (1) 10 BauGB 

 

Bei geplanten Anpflanzungen sind in einer Breite von 2,50 m beider-

seits der vorhandenen und geplanten Kanaltrassen und Versor-

gungsleitungen keine tief wurzelnde Bäume oder Sträucher vorzu-

sehen. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
9.2 Verkehrslärm 

gemäß § 9 (1) 24 BauGB 

 
Gebäude auf den Grundstücken Hellingstraße Nr. 1c, 3, 4, 4a, 6 und 
8 im WA sind durch passive Lärmschutzmaßnahmen (schallge-
dämmte Außenwände, Dächer und Fenster) vor schädlichen Lärm-
einwirkungen derart zu schützen, dass in Wohnräumen tags 35 
dB(A) und in Schlafräumen nachts 30 dB(A), in Kommunikations-, 
Arbeitsräumen und ruhebedürftigen Einzelbüros 40 dB(A), in Büros 
für mehrere Personen 45 dB(A) sowie in Großraumbüros, Gaststät-
ten und Läden 50 dB(A) nicht überschritten werden. 
Ein entsprechender schalltechnischer Nachweis über die Einhaltung 
dieser Innenschallpegel nach VDI 2719 ist zu erbringen. 
 
Bestandsgeschützte Wohnungen auf dem Grundstück Herforder 
Straße Nr. 295 im GE1N sind bei Umbaumaßnahmen durch passive 
Lärmschutzmaßnahmen (schallgedämmte Außenwände, Dächer 
und Fenster) vor schädlichen Lärmeinwirkungen derart zu schützen, 
dass in Wohnräumen tags 40 dB(A) und in Schlafräumen nachts 35 
dB(A) nicht überschritten werden.  
Ein entsprechender schalltechnischer Nachweis über die Einhaltung 
dieser Innenschallpegel nach VDI 2719 ist zu erbringen. 
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10 

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; 
Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 
gemäß § 9 (1) 20 und 25 BauGB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.1 Umgrenzung von öffentlichen Flächen für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft  

gemäß § 9 (1) 20 BauGB 

 
Ein 10 m breiter Geländestreifen entlang der südlichen Uferlinie des 
Wellbaches ist nach Abriss vorhandener Hütten und Entfernung von 
Uferbefestigungen durch uferbegleitende Gehölzstrukturen als Ge-
wässerrandstreifen und für die landschaftspflegerische Nutzung zu 
entwickeln. 
 
 

10.2 Stellplatzbegrünung  
gemäß § 9 (1) 25 BauGB 
 
Stellplatzflächen in den Gewerbegebieten sind zu begrünen. Je an-
gefangene 5 ebenerdige PKW-Stellplätze ist ein standortgerechter 
Laubbaum in der Qualität Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm zu 
pflanzen sowie dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 
Als Baumart sind Feldahorn, Schneeballblättriger Ahorn, Chinesi-
sche Birne oder Thüringer Mehlbeere zu verwenden. Die Anpflan-
zung ist mit der Herstellung der Stellplatzanlage vorzunehmen. Aus-
gefallene Bäume sind zu ersetzen. Zusätzlich sind die Baumschei-
ben mit Einrichtungen zum Schutz der Baumstämme gegen das Be-
fahren von ein- und ausparkenden PKW zu versehen. 
 
Nach max. 6 Stellplätzen ist ein Baum anzuordnen. Die Pflanzbeete 
der Baumstandorte zwischen den Stellplätzen sind in der Größe ei-
nes Stellplatzes (2,50 x 5,00 m, mind. 12 m³ Pflanzgrube) anzule-
gen. Bei Stellplatzanlagen mit Mittelstreifen sind die Pflanzbeete 
durchgehend und in einer Mindestbreite von 2,00 m (lichtes Innen-
maß) anzulegen. Die Pflanzbeete dürfen nicht als Standort für Be-
leuchtungskörper oder sonstige technische Einrichtungen zweckent-
fremdet werden. 
 
 

10.3 Vorgartenfläche 
gemäß § 9 (1) 25 BauGB 
 
Im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet an der Hellingstra-
ße ist entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ein mind. 3,00 m tie-
fer Grundstücksstreifen als Grünfläche anzulegen, gärtnerisch zu 
gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Neben den notwendigen 
Zuwegungen und Zufahrten können innerhalb der Vorgartenfläche 
ausnahmsweise Stellplätze zugelassen werden, wenn mind. 2/3 der 
Vorgartenfläche als Grünfläche erhalten bleibt. 
 
In den Gewerbegebieten und im Mischgebiet an der neuen Plan-
straße ist entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ein mind. 3,00 m 
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tiefer Grundstücksstreifen als Grünfläche anzulegen, gärtnerisch zu 
gestalten und dauerhaft zu unterhalten. Neben den notwendigen 
Zuwegungen und Zufahrten können innerhalb der Vorgartenfläche 
ausnahmsweise Stellplätze und eine freistehende Werbeanlage je 
Baugrundstück zugelassen werden, wenn mind. 2/3 der Vorgarten-
fläche als Grünfläche erhalten bleibt. Entlang der Herforder Straße 
müssen Stellplätze und Werbeanlagen mind. 2,00 m von der Stra-
ßenbegrenzungslinie abgerückt werden (Tabuzone). 
 
 

10.4 Anzupflanzende Bäume (nicht lagegenau)  
gemäß § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB 
 
Für die Baugrundstücke entlang der Herforder Straße ist je angefan-
gene 25 m Straßenlänge ein standortgerechter Laubbaum in der 
Qualität Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm zu pflanzen sowie 
dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 
 
Der Abstand der Baumpflanzungen untereinander soll unter Berück-
sichtigung der grundstücksbezogenen Verhältnisse annähernd 
gleich groß sein, zur Straßenbegrenzungslinie ist ein Abstand von 2 
m einzuhalten (Baumart siehe Festsetzung Nr. 10.2). 
 
 

10.5 Zu erhaltende Bäume  
gemäß § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB 
 

 

11 
Maßnahmen zum Ausgleich (Artenschutz) 

gemäß § 9 (1a) BauGB 

 
 
11.1 Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse 

 
a) Schaffung von Ersatzquartieren 
 
Um ein ausreichendes Angebot an potenziellen Quartierstandorten 
weiterhin zu gewährleisten, sind vor Beginn der Baumaßnahmen 
Fledermauskästen im Bereich des Wellbachwaldes zu installieren. 
Hierdurch kann gewährleistet werden, dass die ökologische Funktion 
der betroffenen (potenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 
(5) BNatSchG). 
 
Für zwei Astlöcher mit Eignung als Zwischenquartier sollte ein Fle-
dermausflachkasten (z. B. Schweglerflachkasten 1FF) und für ein 
potenzielles ganzjähriges Fledermausquartier sollten zwei Fleder-
mausganzjahresquartiere (z. B. Schwegler Überwinterungshöhle 1 
FW) installiert werden. Für ein potenzielles Überwinterungsquartier, 
dessen Eignung aufgrund der Lage stark eingeschränkt ist, sollte nur 
ein Fledermausganzjahresquartier angebracht werden. Die Flach-
kästen sind selbstreinigend und bedürfen keiner Kontrolle, wohinge-
gen die Überwinterungshöhlen regelmäßig gewartet werden müs-
sen. 
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Im Falle der Überbauung der jeweiligen Freiflächen ergibt sich für 
die jeweiligen Gebiete folgender Bedarf an künstlichen Fledermaus-
kästen: 
 
Obstwiese an der Straße „Am Uhlenteich“: 
 
- 10 potenzielle Fledermauszwischenquartiere 5 Fledermausflachkästen 
- 1 potenzielles ganzjähriges Fledermausquartier 
       (Eignung stark eingeschränkt) 1 Überwinterungshöhle 
 
Brachfläche östlich der Privatstraße: 
 
- 1 potenzielles ganzjähriges Fledermausquartier 2 Überwinterungshöhlen 
 
Obstwiese östlich der Privatstraße: 
 
- 5 potenzielle ganzjährige Fledermausquartiere 10 Überwinterungshöhlen 
- 1 potenzielles Fledermauszwischenquartier 1 Fledermausflachkasten 
 
Grünfläche innerhalb des Gewerbegebietes: 
 
- 6 potenzielle Fledermauszwischenquartiere 3 Fledermausflachkästen 
 
 
b) Vermeidung bzw. Reduzierung von baubedingten Beeinträchti-
gungen 
 
Um ein Töten und Verletzen von Tieren gem. § 44 (1) Nr.1 
BNatSchG zu vermeiden, sollten die Höhlenbäume mit Eignung als 
Winterquartier für Fledermäuse entsprechend der Artenschutzprü-
fung nur außerhalb der Fortpflanzungszeit und der Überwinterungs-
zeit in der Zeit von September bis Oktober beseitigt werden.  
 
Die Höhlenbäume mit Eignung als Zwischenquartier oder Wochen-
stube für Fledermäuse entsprechend der Artenschutzprüfung dürfen 
nur außerhalb der Fortpflanzungszeit in der Zeit von September bis 
Februar beseitigt werden. Dabei ist zu beachten, dass zur Vermei-
dung baubedingter Individuenverluste von Baumhöhlen bewohnen-
den Fledermausarten die Entfernung potentieller Quartierbäume nur 
bei Temperaturen über 10° Celsius erfolgen darf. Vor der Durchfüh-
rung von Baumfällungen ist ein sachkundiger Biologe hinzuzuziehen, 
der die potentiell geeigneten Bäume auf Fledermausbesatz zu kon-
trollieren hat. Höhlen, die nicht von Fledermäusen besetzt sind, sind 
sofort bei der Kontrolle zu verschließen. 
 
 

11.2 Vermeidungsmaßnahmen für den Gartenrotschwanz 
 
a) Schaffung von Ersatzquartieren 
 
Durch die Installation von vier Bruthöhlen (z. B. Schwegler Nisthöhle 
1B) im Bereich der Kleingartenanlage kann das Angebot in diesem 
potenziellen Lebensraum erhöht werden. Die Installation hat vor 
Überbauung der Obstwiese zu erfolgen. Hierdurch kann sicherge-
stellt werden, dass die ökologische Funktion der betroffenen (poten-
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ziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang erhalten bleibt (§ 44 (1) Nr. 3 i.V.m. § 44 (5) BNatSchG). 
 
b) Vermeidung bzw. Reduzierung von baubedingten Beeinträchti-
gungen des Gartenrotschwanzes 
 
Um das Töten und Verletzen von Tieren gem. § 44 (1) Nr.1 
BNatSchG zu vermeiden, erfolgt eine Begrenzung der Inanspruch-
nahme der Obstwiese auf Zeiten außerhalb der Brutzeit (1. März bis 
30. September). Fäll- und Rodungsmaßnahmen der Gehölze sind 
dementsprechend nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Feb-
ruar durchzuführen. 
 
 

12 
Örtliche Bauvorschriften 

gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 86 BauO NRW 

 
 
 
 
 

GD 30°- 50° 
 
 
 
 
 

 
0°- 50° 

 
 

FD 0° - 15°  
 

 
12.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen -Dächer- 
 
 Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung 
 

Im allgemeinen Wohngebiet sind nur symmetrisch geneigte Dächer 
mit einer Neigung von 30° bis 50° zulässig.  
Für untergeordnete Nebenanlagen, Carports und Garagen können 
auch Flachdächer sowie flach und symmetrisch geneigte Dächer 
zugelassen werden.  
 
Im Mischgebiet sind nur Flachdächer und symmetrisch geneigte Dä-
cher mit einer Neigung von bis zu 50° zulässig.  
 
Im Gewerbegebiet sind nur Flachdächer sowie flach und symmet-
risch geneigte Dächer mit einer Neigung bis 15° zulässig.  
 
Für alle Baugebiete gilt: 
Dächer von nebeneinander stehenden Gebäuden, Nebenanlagen, 
Carports und Garagen sind hinsichtlich Form, Neigung und Einde-
ckung einheitlich zu gestalten. 
 
 

12.2 Werbeanlagen 
 

Im allgemeinen Wohngebiet sind nur unbeleuchtete Werbeanlagen 
als Wandschild in einer Größe von max. 1,0 qm an der Stätte der 
Leistung zulässig. 
 
Im Mischgebiet an der Hellingstraße sind nur Werbeanlagen ohne 
wechselndes Licht in einer Größe von max. 2,0 qm an der Stätte der 
Leistung zulässig. 
 
Die in den Gewerbegebieten und im Mischgebiet an der neuen Plan-
straße innerhalb der Vorgartenfläche ausnahmsweise zulässigen 
freistehenden Werbeanlagen dürfen nicht höher sein als 8,00 m über 
Oberkante der fertig ausgebauten öffentlichen Verkehrsfläche. 
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13 Nachrichtliche Übernahme von nach anderen gesetzli-
chen Vorschriften getroffene Festsetzungen 

gem. § 9 (6) BauGB 
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Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des 
Natur- und Landschaftsschutzes 
 
 
Zweckbestimmung: 
 

 
Naturschutzgebiet 
 

 
Landschaftsschutzgebiet 
 
 
 

 
 

Sonstige Hinweise 
 

 
 

 
1. Unbekannte Bodendenkmäler 
 

Wenn bei Erarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde oder 
Befunde (etwa Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bodenverfärbun-
gen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16 
des Denkmalschutzgesetzes die Entdeckung unverzüglich der Ge-
meinde oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Kurze Straße 36, 
33613 Bielefeld, Tel. 0521 52002-50; Fax: 0521 52002-39; E-Mail: 
lwl-archaelolgie-bielefeld@lwl.org, anzuzeigen und die Entdeckungs-
stätte drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten. 

 
2. Kampfmittelüberprüfung 
 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe hat eindeutige 
Hinweise auf eine Kampfmittelbelastung der zu überplanenden Flä-
che festgestellt (kleine, vereinzelte und mittlere Bombardierung, Ge-
schützstellungen, Laufgräben, Schützenlöcher, Artilleriebeschuss). 
Eine Luftbildauswertung konnte nur bedingt durchgeführt werden, da 
teilweise Schatten, Bewuchs und die schlechte Bildqualität keine 
Aussagen über mögliche (weitere) Blindgängereinschlagstellen zu-
lassen. 
 
Vor Baubeginn von Baumaßnahmen ist ein Absuchen der zu bebau-
enden Flächen und Baugruben erforderlich. Deshalb sind Tiefbauar-
beiten im o.g. Bereich rechtzeitig und einzeln zur Überprüfung anzu-
zeigen. 

 
3. Die in den textlichen Festsetzungen genannte VDI 2719 kann im 

Bauamt – Abt. Bauberatung – eingesehen werden. 
 

 

 


